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Verglichen mit andern Ländern

Bei einem Vergleich mit andern Ländern
wird immer wieder auf das fehlende «poli-
tische Gewicht» des Stimm- und Wahl-
rechts im Ausland hingewiesen. Die
Schweiz wird oft als Sonderfall der direk-
ten Demokratie betrachtet und die sehr
weitgehenden politischen Rechte und
Pflichten des schweizerischen Stimmbür-
gers als Argumente gegen das Frauen-
Stimmrecht benutzt.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass die
schweizerische Demokratie nicht allein
dasteht und in andern Ländern mit den
Frauen gute Erfahrungen gemacht wur-
den.

Vereinigte Staaten von Amerika

Der amerikanische Stimmbürger — Män-
ner und Frauen — ist unmittelbar an der
politischen Willensbildung beteiligt. Auf
Bundesebene hat er zwar nur Wahlen vor-
zunehmen. Dagegen ist ihm in Staaten,
Bezirken, Kreisen und Gemeinden eine
weitgehende Mitwirkung gesichert.

Der vor bald fünfzig Jahren ratifizierte
neunzehnte Zusatzartikel zur amerikani-
sehen Verfassung schreibt ausdrücklich
vor, dass das Stimm- und Wahlrecht nicht
aus Gründen des Geschlechts verweigert
oder beschränkt werden darf. Freilich
wurden auch in Amerika bis vor kurzem
einem wesentlichen Teil der mündigen
einheimischen Bevölkerung, nämlich den
Negern, bei der Ausübung politischer
Rechte immer wieder Hindernisse in den
Weg gelegt, obwohl der nahezu hundert
Jahre alte fünfzehnte Zusatzartikel zur

Unionsverfassung ausdrücklich solche Dis-
kriminierungen untersagt. Vorab die Erfor-
dernisse der Abiegung von Prüfungen, so-
genannte literacy tests, sowie der Bezah-
Jung von Wahlsteuern dienten als Vorwän-
de, um ihnen die Ausübung des Stimm-
und Wahlrechts zu versagen. Während
aber der Abbau der unterschiedlichen Be-
handlung des Negers im amerikanischen
Sozialleben ein leider immer noch nicht
befriedigend gelöstes Problem darstellt,
bestehen heute wirksame Mittel zur Durch-
setzung der politischen Rechte der farbi-
gen Bevölkerung, die mit Erfolg gehand-
habt werden und dank welchen das
Stimm- und Wahlrecht des Negers auch
in den Südstaaten nicht mehr toter Buch-
stabe ist.

Direktdemokratische Institutionen in Ein-
zelstaaten und innerstaatlichen Verbänden
Verfassungsinitiative und Verfassungsre-
ferendum sind in Amerika noch älter als
die Unionsverfassung. So sah der Staat
Georgia bereits in seiner ersten Verfas-
sung von 1777 das Recht der Bürger auf
Verfassungsinitiative vor. Dagegen sind
Gesetzesinitiative, fakultatives Gesetzesre-
ferendum und das früher auch in Schwei-
zerischen Kantonen — allerdings selten —
ausgeübte und im Englischen als recall
bezeichnete Recht, Beamte vor Ablauf
ihrer Amtszeit durch Volkswahl abzuberu-
fen, neueren Datums.
Als erster Staat führte South Dakota durch
eine 1898 vom Volk beschlossene Ver-
fassungsänderung Gesetzesinitiative und
Gesetzesreferendum ein, und bis 1912
hatten bereits sechzehn Staaten entspre-
chende Institutionen übernommen. Viele
Staaten, die zum Teil wesentlich grösser
sind als die Schweiz, können auch über
Sachfragen entscheiden.

Ein praktisches Beispiel: Der Stimmbürger
in Michigan
Michigan wurde im Jahre 1837 als sechs-
undzwanzigster Staat in die Union aufge-
nommen. Es befindet sich auf zwei Halb-
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inseln im nördlichen Seengebiet der Ver-
einigten Staaten und bedeckt 57 019 Qua-
dratmeilen, was nahezu viermal der Flä-
che der Schweiz entspricht. Die Bevölke-
rung belief sich Mitte 1967 auf rund acht-
einhalb Millionen Einwohner. Michigan ist
in 83 Bezirke aufgeteilt und weist rund
1200 Kreise und 300 Städte auf, ferner
zahlreiche besondere Distrikte, darunter
etwa 455 Schuldistrikte.
1964 trat in Michigan eine im Vorjahr mit
knappem Mehr vom Volk angenommene
neue Verfassung in Kraft, die in Anleh-
nung an die frühere Rechtslage die Be-
deutung direktdemokratischer Institutionen
klar zum Ausdruck bringt.
Aus Art. XII ergibt sich, dass keine Verfas-
sungsänderung Zustandekommen kann,
die nicht vom Volk genehmigt worden ist,
dass eine Volksinitiative auf Verfassungs-
revision vorgesehen wird und dass den
Stimmbürgern alle sechzehn Jahre die
Frage vorgelegt werden muss, ob im Hin-
blick auf eine Totalrevision der Verfassung
ein Verfassungskonvent zu bestellen sei.
Hier geht man sogar noch weiter als bei
uns.
Wie bei uns kommen auf staatlicher Ebe-
ne sämtliche Arten des Gesetzesreferen-
dums vor, nämlich das fakultative Refe-
rendum, das ausserordentliche Referen-
dum, ferner in folgenden Fällen das obli-
gatorische Referendum:

—• Erlass, Änderung und Aufhebung von
Bezirkssatzungen

— Verminderung des Bezirksterritoriums
und Vereinigung von Bezirken

— Änderung des Bezirkssitzes
— Erteilung unwiderruflicher Konzessio-

nen zum Betrieb eines öffentlichen
Werkes durch den zuständigen Kreis

— Erlass, Abänderung und Aufhebung von
Gemeindeordnungen

— Erwerb und Verkauf eines öffentlichen
Werkes, das der Versorgung mit Licht,
Wärme oder Strom dient, ferner Ertei-
lung einer unwiderruflichen Konzession
inbezug auf ein solches Werk durch
eine Gemeinde

— Steuererhöhungen über gewisse Limi-
ten hinaus

— Geldanleihen durch den Staat

Die Gesetzesinitiative ist als indirekte Ini-
tiative ausgestaltet.
Das Recht der Abberufung sämtlicher
volksgewählter Amtsträger, mit Ausnahme
der Richter, wird dem Volk ebenfalls ein-
geräumt.
Das Wahlgesetz zählt die Wahlen auf, die
anlässlich der ordentlichen Novemberwah-
len vorzunehmen sind.

In Michigan wählen die Stimmbürger:
1. die Elektoren für die Präsidentenwahl,

ferner Senatoren und Mitglieder des Re-
präsentantenhauses der Vereinigten
Staaten;

2. folgende staatliche Behördenmitglieder
und Beamte:

— den Gouverneur und seine Stellver-
treter

— den Staatssekretär
— den Justizminister
— staatliche Senatoren sowie Mitglie-

der des staatlichen Repräsentanten-
hauses

— die Richter des Obersten Gerichts-
hofes

— die Mitglieder des Erziehungsrates,
der als allgemeines Planungs- und
Koordinationsorgan im öffentlichen
Erziehungswesen auftritt

— die Organe, die mit der allgemeinen
Aufsicht über die drei grossen Staat-
liehen Universitäten betraut sind und
deren Finanzen kontrollieren (Re-
gents of the University of Michigan,
Trustees of Michigan State Univer-
sity, Governors of Wayne State Uni-
versity)

3. zahlreiche weitere Amtsträger, die be-
zirks-, distrikts- oder kreisweise bestellt
werden, z. B. Richter unterer Gerichte,
Ankläger, Polizeikommissäre, Bezirks-
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Aufsichtsräte, Schreiber, Gutsverwalter,
Urkundsbeamte, Rechnungsprüfer, Lei-
chenbeschauer, Vermesser, ferner Be-
amte, die Aufsichtsfunktionen auf den
Gebieten des Strassen- und Kanalisa-
tionswesens sowie bei der Gewinnung
von Bodenschätzen wahrnehmen. Eini-
ge dieser Wahlen können durch den
betreffenden innerstaatlichen Verband
auf ein anderes Organ übertragen wer-
den.

Auch in den Schuldistrikten kommen be-
sondere Wahlen und Abstimmungen — na-
mentlich inbezug auf Fragen der Schul-
finanzen — vor.

Zudem werden am ersten Montag im April
Gemeindewahlen und -abstimmungen ab-
gehalten.
Neben den Wahlen wird jeweils über
Sachvorlagen abgestimmt. Ausgaben für
Schulen, Sportplätze, Strassen usw. müs-
sen bewilligt werden. Kommissionen wer-
den ermächtigt, Verträge abzuschliessen.
Im übrigen sieht die Traktandenliste einer
Kreisversammlung ganz ähnlich aus wie
in unseren Gemeinden. Und 75 zu behan-
delnde Geschäfte sind keine Seltenheit.
Diese Angaben wurden der Schrift von
Walter Haller «Die Beanspruchung des
amerikanischen Stimmbürgers» entnom-
men. Wer sich für weitere Details inter-
essiert, kann diese Broschüre vom Verlag
Eugen Rentsch, Erlenbach-Zürich, bezie-
hen.

In Frankreich kann das von De Gaulle
durchgeführte Referendum über Regional-
fragen mit einer Volksabstimmung in un-
serem Sinn verglichen werden.
In diesen Staaten geht das Mitsprache-
recht sicher nicht so weit wie bei uns.
Diese Einzelfälle deuten jedoch eine Ten-
denz in Richtung direkter Demokratie an.

In Oesterreich wurde 1963 ein Volksbe-
gehren mit über 800 000 Unterschriften
gestellt, das zu einer Änderung des Rund-
funkgesetzes führte. Das Volksbegehren
ist in Art. 41 und die Volksabstimmung in
Art. 43 der österreichischen Bundesver-
fassung geregelt. Sie kommen jedoch nur
in Ausnahmefällen zur Anwendung.

Schlussfolgerungen
Das amerikanische Beispiel zeigt ein-
drücklich, dass die direkte Demokratie —
unter Mitwirkung der Frauen — auch in
anderen Staaten verwirklicht ist. Das poli-
tische Gewicht des Stimm- und Wahl-
rechts in Michigan und die Beanspruchung
seines Inhabers lassen sich durchaus mit
der Schweiz vergleichen. Da auch dort die
direkte Demokratie gut funktioniert, ist der
Beweis erbracht, dass die Frauen diesen
Aufgaben und Verpflichtungen gewachsen
sind.

Schweizerisches Aktionskomitee für das
Frauenstimmrecht

Europa

Auch in europäischen Staaten wird vom
Mitspracherecht Gebrauch gemacht. In
den meisten Ländern der Bundesrepublik
Deutschland — ausgenommen Hamburg
und Schleswig-Holstein — ist das Volks-
begehren in der Verfassung vorgesehen.
So wurde z. B. in Bayern zu einem Schul-
gesetzentwurf ein Volksbegehren einge-
reicht.
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Der lange Weg zum eidgenössi-
sehen Frauenstimm- und -wähl-
recht
Auf den folgenden Seiten finden sie den
statistischen Rückblick über die Abstim-
mungen in den Kantonen zur Einführung
der politischen Frauenrechte.
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